
Neuerungen ab 1. Juli

Immer bedenken!

Reisewarnungen und   
gesetzliche  Bestimmungen  
beachten!

Reisen

Mund-Nasen-Schutz:
• öffentliche Verkehrsmittel + Taxi
• Apotheken
• Dienstleistungen ohne Mindest-

abstand

MNS Abstand

mindestens 1 Meter 
zu Personen aus anderen Haushalten

Was ändert sich?

Sport

Kontaktsport ist erlaubt 
(unter Vorlage eines COVID-19- 
Präventionskonzepts)

• Keine MNS-Pflicht für Gastro- 
Mitarbeiter

• Selbstbedienungs-Buffets unter 
besonderen hygienischen Vor-
kehrungen wieder möglich 

• Gäste müssen nicht mehr zum 
Tisch geführt werden

• Gegenstände zum gemeinsamen 
Gebrauch sind wieder erlaubt 
(z. B. Salzstreuer)

Gastronomie

Veranstaltungen

ab 1. Juli
• Indoor, fixe Sitzplätze:  

250 Personen
• Outdoor, fixe Sitzplätze:  

500 Personen
• Veranstaltungen ohne fixe 

 Sitzplätze: max. 100 Personen,  
z. B. bei Hochzeiten.

• Bei mehr als 100 Personen: 
 → COVID-19-Präventionskonzept 
 → COVID-19-Beauftragte/r

• Keine Sperrstunde für Veran-
staltungen mit geschlossenen 
Gesellschaften und Gästelisten

ab 1. August
• Indoor, fixe Sitzplätze:  

500 Personen, mit Bewilligung 
der Bezirksverwaltungsbehörde 
1.000 Personen

• Outdoor, fixe Sitzplätze:  
750 Personen, mit Bewilligung der 
Bezirksverwaltungsbehörde  
1.250 Personen

• Bei allen Veranstaltungen  
ohne fixen Sitzplätze:  
max. 200 Personen,  
z. B. bei Hochzeiten.

• Bei mehr als 200 Personen: 
 → COVID-19-Präventionskonzept 
 → COVID-19-Beauftragte/r

ab 1. September
• Indoor, fixe Sitzplätze:  

5.000 Personen mit Bewilligung 
der Bezirksverwaltungsbehörde 

• Outdoor, fixe Sitzplätze:  
10.000 Personen, mit Bewilligung 
der Bezirksverwaltungsbehörde 

• Bei allen Veranstaltungen  
ohne fixen Sitzplätze:  
max. 200 Personen,  
z. B. bei Hochzeiten.

• Bei mehr als 200 Personen: 
 → COVID-19-Präventionskonzept 
 → COVID-19-Beauftragte/r

sozialministerium.at

https://sozialministerium.at

	Was ändert sich?

